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Patiententestament — Sterbehilfe -

Selbstbestimmung über den Tod?

P/7egea/zZez7w«gz'n ez'ner Gerz'aZrz'eMnzL-/zzrvz'e/eez'n.J/pZrawm,/wra«JerereZZe«Jer7/orZ. FoZo/V. Prawning

/I nge/angen /zaZZe e.s mir Jer Frage ««.sera? Lejerj
77err« F. (F. m ,4. im vergangene« Sommer:
cA/eine Sc/zwejZer (79) möc/z7e/nr Jen Fa// z'/zrej

zl/z/eZzenj ez'n Sc/zrz/ZjZizc/c vez/ajjen, worm rec/zZ-

/z'c/z giz/Zig/ejZge/egZ wirj, Jajj z'/zr Le/ze« nzc/z7 ver-
/JngerZ wirj, wenn jz'e /zo(/nwngj/oj er/rran/rZ oJer
wenn ez'ne <PiznjZ/ic/ze Fzcz'jZenzz nz'c/zZ me/zr /e-
ZzenjwerZ erjc/zeinZ. Fa 50 eZwaj von Jer ZzeZro)fe-

nen Person yzerjo'n/ic/z a/zge/ajjZ .sein mzz,s.s wnJ z'c/z

z'/zr a/j /Vic/zZ/wrz'jZ Jen no'Zigen FezcZ nz'c/zZ /z'e/ern

/rann, mo'c/zZe z'c/z Sz'e zzm PaZ /zz'ZZen.» ZJnjery'wri-
jZz.sc/zer PeraZer wiej Jaraw/" /zin, Jajj Jz'ejej Je/z-
fcaZe F/zema jo vz'e/e Fragen aw/wez/e, Jajj er jz'e

nz'c/zZ a//ez'n ZzeanZworZen mö'c/zZe. Pec/zZjanwa/Z
A/ar/cwj 77ejj wo//Ze gerne Jz'e ywrz.sZz.se/ze Sez'Ze nä-
/zer wnZerjwc/zen, emyz/J/z/ a/zer, awc/z Jz'e meJz'zz'ni-

jc/zen wnJ eZ/zz'jc/zen Gejz'c/zZjyzwn/rZe zw ZzerwcA:-

jz'c/zZz'ge«. So jZz'ejjen wir aw/" Jz'e Ferez'nz'gwng

FX7F (FewZjc/ze Sc/zwez'zj, <z Ferez'nz'gwng/wr /zw-

manej SZer/zen» wnJ Jeren Projc/zwre von Fr. meJ.

Fwrg IFwnJer/i, Jer a/.s/rw/zerer SZaJzarzZ von Zw-
rz'c/z wnJ 7/eimarzZ in jZäJzijc/zen Fran/cen/zeimen
o/Z mz'Z Jen Pro/z/emen von SZer/zen wnJ FoJ fezn-

/ronZierZ war. rlwjjerJem /zaZZe er Jwre/z eigene
jc/zwere Fran/:/zez'Z .szc/z mz'Z Jze.se« Fragen inZenjiv
aw.seznanJergejeZzZ. Sez'Z einigen /a/zren /w/zrZ er
ez'ne yzjjvc/zoZ/zera/zewZz'jc/ze Prazcz'j z'n Zwrz'c/z.

Sc/z/iejj/z'c/z ge/ang e.s wn.s, z'n Jer Person Je.s PaJe-
ner S/zzZa//z/azrer.s F/azz.s Fo7/mi« eine« F/zeo/ogen
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zw gewinnen, Jer a«j reic/zer Fz/a/zrwng verje/zie-
Jene PeJen/ce« wnJ Gegen/ragen anme/JeZ.
77ewZe /egen wz'r 7/znen Jz'e Pez'Zräge Jze.ser Fac/z-
/ewZe vor. Sz'e Zze/zanJe/n vz'e/e, a/zer jic/zer nz'c/zZ a//e

ZjyzePze Jz'ejej a/:Zwe//e« F/zemaj. IFz'e a/rZwe// es

z'jZ, zez'gZe ez'n Gej/zrac/z mz'Z Jem Gejc/zä/Zj/w/zrer
Jer Ferez'nz'gwng FX/F. Sez'Z Jer GrwnJwng z'zzz

4/zrz7 7952 jinJ 4272 Perjonen Jer Ferez'nz'gwng

Zzez'geZreZe«. Fj jz«J vor a//em Jwnge oJer PeZagZe,

wa/zre«J Jz'e miZZe/a/Zer/z'e/ze« 7a/zrgJ«ge Jaj Pro-
/z/em o^fen/zar wez'Zge/zenJ verJrängen (4Jrejje:
Zwz'ng/z'jZrajje 74, 2540 Grenc/zen). FX7Fz'jZ a/zer

nwr ez'ne Jz'ejer Organz'jaZz'onen, Jz'e Zzerez'Zj z'n 20

LanJern /zejZe/zen wnJ 500 000 Mz'Zg/ieJer zä/z/en,

JarwnZer awc/z rec/zZ vz'e/e ZrzZe. Fer Zzerw/zmiejZe

wnZer z'/znen z'jZ wo/z/ Pro/èjjor FacLez/za/.
Fz'e rajanZe F«Zwz'c/c/w«g Jz'ejer Pewegwng /zerw/zZ

azz/"Jer immer ver/zrezZeZeren /Ing.sZ vor einer /zoc/z-

Zec/znz'jz'erZen MeJizi«, Jz'e Jen FoJ azz/"yzraFZz'jc/z

wn/zejZz'mmZe Zez'Z /zz'nawjjc/zz'e/zen Fan«. /mmer
me/zr Menjc/zen Zzezwez/e/n Jen Sz'nn Jz'ejer JrzZ/i-

c/zen Majjna/zmen. Sz'e /wrc/zZe« ez'n <?/:w«jZ/zc/z

ver/ängerZej Le/zen», Jaj Jz'e PaZz'enZen immer we-

nz'ger z'n Frz'eJen jZer/zen /JjjZ wnJ Ja/wr Jz'e P/Ze-

ge/zo.sZen z'n wnZrag/zare /To/zen Zrei/zZ. Fa Jz'eje

Fragen vz'e/e wnjerer Lejer je/zr z'nZenjz'v /zejc/zà/Zz-

gen, mo'c/zZen wz'r 7/znen z'n wnjerer t/m/rage ('S. 27j
Ge/egen/zez'Z zwr /zerjo'n/z'c/zen SZe//wngna/zme /zz'e-

Zen. P/z.



Überlegungen
eines Juristen

Ist der Arzt an das Patiententestament
gebunden?

Aus rein rechtlicher Sicht muss diese Frage klar
mit ja beantwortet werden:
Der Arzt handelt juristisch gesprochen als Be-

auftragter; in Notfällen ohne vorangehende Be-

handlung als sogenannter Geschäftsführer ohne
Auftrag. In beiden Fällen ist aber der Wille des

Patienten von Gesetzes wegen oberste Rieht-
schnür für das Handeln des Arztes. Der Wille des

Patienten verpflichtet daher den Arzt. Keine
grossen Bedenken bestehen dann, wenn der Pa-
tient im vollen Bewusstsein seiner kritischen
Lage und bei voller Urteilsfähigkeit dem Arzt
weitere Massnahmen verbietet. Das Patienten-
testament enthält nun aber notwendigerweise
nicht den gegenwärtigen Willen des bewusstlo-
sen Patienten. Es musste ja vor Eintritt des kriti-
sehen Zustandes verfasst werden. Ist nun auch
dieser früher geäusserte Wille in der kritischen
Phase dennoch für den Arzt verpflichtend oder
nicht?
Weite Kreise nicht nur der Ärzteschaft neigen zu
der Ansicht, ein Patient könne eine kritische Si-
tuation nicht in allen Teilen im voraus beurtei-
len. Der Selbsterhaltungstrieb sei regelmässig
stärker als ein früher gefasster Entschluss zur
Abkürzung des Leidensweges. Das Patienten-
testament könne daher nur Anhaltspunkt für
den gegenwärtigen mutmasslichen Willen des

todkranken Patienten sein. Nach diesem mut-
masslichen Willen habe der Arzt aber zu for-
sehen und zu handeln und nicht in erster Linie
nach dem Patiententestament.
Diese Ansicht lässt sich nur scheinbar auf den
Wortlaut des Gesetzes stützen: Der Beauftragte
und der «Geschäftsführer ohne Auftrag» (hier
also der Arzt) hat sich zwar gemäss ausdrückli-
eher gesetzlicher Vorschrift nach dem mutmass-
liehen Willen des Auftraggebers zu richten.
Doch gilt dies nur für den Fall, dass der Auftrag-
geber oder Geschäftsherr (hier also der Patient)
keine Weisungen an den Arzt erteilt hat (vgl. Art.
397 und 419 des Obligationenrechtes). Gerade
das Patiententestament enthält nun aber klare
Weisungen an den Arzt. Der Wille des Patienten
ist nicht nur erkennbar, sondern klar und aus-

drücklich schriftlich festgelegt. Werden die Wei-
sungen der Vereinigung für humanes Sterben
EXIT befolgt, so ist dieses Testament sodann
nicht älter als ein Jahr, von Zeugen mitunter-
zeichnet, amtlich beglaubigt und bei verschiede-
nen Personen hinterlegt.
Es besteht daher aus rechtlicher Sicht keine Ver-
anlassung, über diese klaren Weisungen im Pa-
tiententestament hinaus nach einem mutmassli-
chen gegenwärtigen Willen des Patienten zu for-
sehen. Nur die Annahme, der Patient könnte sich
die ganze Sache vielleicht heute doch noch an-
ders überlegen, kann dazu verleiten, einen dem
Patiententestament widersprechenden mut-
masslichen Willen zu konstruieren. Der Selbst-
erhaltungstrieb des Patienten wird dabei vermu-
tet, und dies aufgrund ärztlicher Erfahrung si-
cher nicht ganz ohne Grund. Wie leicht ist es

doch, bei bester Gesundheit Verfügungen für
extreme Lebenssituationen zu treffen!
Auf der anderen Seite wird man aber gerade
demjenigen Menschen, der ein Patiententesta-
ment errichtet, zubilligen müssen, er habe sich
mit seinem Tod intensiv auseinandergesetzt und
bestimmte Situationen vorausgesehen, welche
ihm unerträglich erscheinen. Vor dem Hinter-
grund eines freiheitlichen Rechtsdenkens ist
deshalb dieser ausdrücklich geäusserte Wille
eines handlungsfähigen und mündigen Mitmen-
sehen vom Arzt zu respektieren. Aus juristischer
Sicht gibt es keinen Grund, zwar den Willen
eines Patienten zu respektieren, der im Moment
der Entscheidung bei Bewusstsein ist, den eben-

so klar geäusserten Willen des im Moment der
Entscheidung bewusstlosen Patienten dagegen
zu missachten.

Die Verantwortung des Arztes

Die Verantwortung des Arztes wird durch die
Anerkennung des Patiententestamentes als ver-
pflichtende Weisung nicht geschmälert:
Es ist unbestritten und zweifellos richtig, dass

der Arzt auch beim Vorliegen eines Patienten-
testamentes nach allen Regeln der ärztlichen
Kunst den Patienten behandeln muss. Solange
berechtigte Hoffnung auf eine Heilung besteht,
ist jedes Mittel zu ergreifen. Kommt der Arzt
aber zwingend zum Schluss, dass er den Tod des

Patienten nur noch hinausschieben kann und
dass der Patient aus eigener Kraft des Körpers
und des Geistes nicht mehr weiterleben kann, so
hat er den im Patiententestament gerade für die-

sen Fall niedergelegten Willen zu befolgen.

15



Handelt der Arzt dem Patiententestament den-
noch zuwider, so führt er seinen Auftrag, respek-
tive seine Geschäftsführung, gegen den aus-
drücklichen Willen des Patienten aus. Er unter-
liegt damit nach gesetzlicher Vorschrift einer

strengeren Haftung und verliert seinen Hono-
raranspruch.
Bezüglich der Schadenersatzpflicht ist aber

gleich darauf hinzuweisen, dass der Arzt kaum
aus selbstsüchtigen, unlauteren Motiven han-
delt. Er wird demzufolge immer Rechtferti-
gungsgründe für sein Handeln geltend machen
können, die ihn regelmässig von der Schadener-

satzpflicht und auch von einer allfälligen straf-
rechtlichen Verantwortung befreien. Anders
wäre natürlich zu urteilen, wenn ein Arzt den
sterbenden Patienten als Gegenstand seiner me-
dizinischen Forschungen missbrauchte oder
wenn er es nur auf ein fettes Honorar abgesehen
hätte.
Beachtet der Arzt das Patiententestament, so
drohen ihm weder zivilrechtliche noch straf-
rechtliche Konsequenzen. Immer vorausgesetzt
selbstverständlich, dass nach gewissenhafter
Diagnose und nach allen Regeln der ärztlichen
Kunst keine Heilung mehr möglich und die Vor-
aussetzungen, unter denen der Patient nicht
mehr weiter behandelt werden will, erfüllt sind.
Hat er dieser Pflicht genügt, so muss die Beach-

tung des Patiententestamentes genau so straflos
sein wie etwa die Beihilfe zum Selbstmord aus
uneigennützigen Motiven.

Schlussfolgerungen

Das Patiententestament ist für den Arzt ver-
pflichtend. Hält er sich trotzdem nicht daran, so
dürfte allerdings der Verlust des Honoraran-
Spruches normalerweise die einzige Konsequenz
sein.

Wer sich nun entschliesst, ein Patiententesta-
ment zu errichten, soll sich gründlich informie-
ren. Zur Lektüre seien, nebst anderen ausge-
zeichneten Werken, speziell die Bücher von Dr.
z'wr. Ru/Zer Rüc/zz/Kar/ Zimmerau«« «Rierèe-
/zz7/è, Sïa«<7pw«Ûe/.Ko«irovm I» (He/Z>z'«g zz«d

Lzc/zte«/zu/z«,' 795J) sowze von Dr. z'zzr. Lz'fozne De-
CTzrZz'zzs zMngsi vor ÀrzZezz, Vz<?mu«<i zrazss zzmy'e-
den Preis /eizen» (Cosmos-Fer/og AG, 7954) emp-
fohlen. Es ist zudem wichtig, diese Probleme mit
Freunden und Bekannten intensiv zu diskutie-
ren. Vor allen Dingen natürlich mit Personen,
welche im Ernstfall Auskünfte an Ärzte geben
sollen.

Die Formulierung des Patiententestamentes
sollte auf jeden Fall aufgrund eines von den Ärz-
tegesellschaften abgegebenen Formulars oder
unter Zuhilfenahme der EXIT erfolgen. Es muss
Gewähr geboten sein, dass der Inhalt des Testa-
mentes klar und eindeutig ist. Die Weisungen an
den Arzt müssen auf jene Fälle beschränkt wer-
den, in welchen der Körper aus eigener Kraft
nicht mehr leben kann und der Tod nach allen
medizinischen Indikationen ohne dauernde Zu-
hilfenahme von maschinellen Einrichtungen
eintreten muss.
Das Patiententestament sollte sodann jährlich
erneuert, von Zeugen mitunterschrieben und
notariell beglaubigt werden. Es sollte beim
Hausarzt und gleichzeitig bei weiteren Personen
hinterlegt werden. Nur so ist Gewähr geboten,
dass es im entscheidenden Zeitpunkt auch tat-
sächlich allen behandelnden Ärzten bekannt ist.

Lz'c. z'zzr. Mor/tzzj Hm, Pec/zisunwu/i, Züric/z

Probleme
aus der Sicht

des Arztes

Was heisst «menschenwürdiges Sterben»?

Das «menschenwürdige Sterben» ist heute zum
Schlagwort geworden. Was aber heisst das ei-

gentlich?
Menschenwürde ist ein ethischer Begriff. Unab-
hängig von einer speziellen religiösen oder kon-
fessionellen Überzeugung gibt es einen grundle-
genden Wert, den man als das «ideal Menschli-
che» zusammenfassen kann. Dieses findet seine
konkrete Gestalt in der Verwirklichung der ver-
schiedenen menschlichen Werte; zum Beispiel
sind die selbstverantwortliche Freiheit, der lie-
bende Bezug zum Du und der hebende Bezug zu
sich selbst («Liebe den Nächsten wie dich
selbst») solche allgemein anerkannte menschli-
che Werte. Nun soll das Menschliche, die Men-
schenwürde, nicht nur im Leben, sondern auch
im Sterben zum Ausdruck kommen, ist doch das
Sterben nichts anderes als ein sehr wichtiges
Stück Leben. Es geht also um menschenwürdiges
Sterben. Ich sehe vier Kriterien dafür:
1. Menschenwürdig ist ein Sterben, wo mensch-

liches Leiden so weit als möglich gelindert
wird.
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£w Compiüerspste/« überwacht die Paiienie« ewer
/«ieasivsiaiio«. Sieozen.s-.Pre.s'.sebi/d

Es ist nicht würdig, dass ein Mensch unter
grossen Qualen sterben muss. Das Leiden des

sterbenden Menschen ist physischer und psy-
chischer Art. Das Sterben macht Angst, weil
so oft damit Leiden verbunden ist. Es sind
physische Leiden wie qualvolle Schmerzen,
Atemnot, Erstickungsängste oder unstillbares
Erbrechen.
Noch gewichtiger sind oft seelische Leiden:
der Schmerz und die Trauer, von allen Lieben
und allem Lieben endgültig Abschied zu neh-

men, das Gefühl der totalen Hilflosigkeit und
Abhängigkeit, wenn sich bei schwerkranken
Menschen das Sterben immer weiter hinaus-
zieht.

2. Weil die Freiheit elementar zur Menschen-
würde gehört, ist ein Sterben menschenwür-
dig, wenn die selbstverantwortliche Freiheit
als höchstes sittliches Gut des Menschen re-
spektiert wird. Das bedeutet, dass der Ster-
bende die noch verbleibende Lebensspanne
auf seine Weise leben darf. Es bedeutet, dass

dem Wunsch eines todkranken Menschen
nach möghcher Lebensverlängerung Folge zu
leisten ist, aber auch umgekehrt, dass der freie
Wunsch nach Unterlassung einer noch mögli-
chen Lebensverlängerung passive Sterbe-

hilfe) ebenso unbedingt respektiert werden
muss.

Zur Menschenwürde des Sterbenden gehört
die selbstverständliche Freiheit, über den

Zeitpunkt des eigenen Todes zu entscheiden.
Fragwürdig wird diese Freiheit nur, wo sie die
aktive Mitwirkung anderer, z.B. des Arztes
verlangt, ich meine die aktive Sterbehilfe als

Tötung auf Verlangen.
3. Menschenwürdig ist ein Sterben, das nicht in

der menschlichen Isolation erfolgt, sondern in-
mitten von liebevoll zugewandten Menschen.
Gewiss gerät der Sterbende im Verlaufe des

Sterbeprozesses in eine Vereinsamung. Er

muss sein Sterben allein, in Einsamkeit,
durchstehen; niemand kann ihm dies abneh-

men. Doch die Einsamkeit ist noch viel schwe-

rer auszuhalten, wenn das Sterben ohne wirk-
liehen mitmenschlichen Beistand erfolgen
muss, wie es oft in unseren Spitälern und in der

heutigen Gesellschaft der Fall ist.
4. Menschenwürdig ist ein Sterben, das indivi-

duell geschehen kann. Jeder soll seinen Ster-

beprozess so leben, wie er möchte, und nicht,
wie andere es meinen. Auch in der mitmensch-
liehen Sterbebegleitung dürfen nie die Vor-
Stellungen der Begleiter, seien dies Verwandte,
Freunde oder Personal, massgebend sein.

Massgebend ist das, was der Sterbende als

menschenwürdig betrachtet.

EXIT und das menschenwürdige Sterben

Wenden wir uns nun der Vereinigung EXIT zu.
Zu ihrer wichtigsten Zielsetzung gehört ein men-
schenwürdiges Sterben durch

- das /reie Fer/Mgungsrec/ü des Mensche« über

sei« Lebe«;

- das/reie Ve/bsibeWm«2w«g.5recht des Kranke«;

- das .Recht des Menschen aa/' ez«e« menschen-

würdige« Tod.

Die Abgabe von Patientenverfügungen

Diese sind ein wichtiges Hilfsmittel für die pas-
sive Sterbehilfe. Letzteres ist das Unterlassen
einer medizinisch-technischen Lebensverlänge-

rung bei schwerkranken sterbenden Patienten.
Der Arzt handelt stets, von Notsituationen, Be-

wusstlosigkeit usw. abgesehen, im Auftrag des

Patienten. Wenn der Patient dem Arzt den Heil-
auftrag entzieht, hat dies der Arzt voll zu respek-
tieren. Es gibt massgebende Juristenstimmen,
die sagen, es sei strafbar, wenn der Arzt gegen ;

den Willen eines Sterbenden eine Behandlung
fortsetzt. Schwierig wird das Problem, wenn
Kranke, die noch bei Bewusstsein sind, sich zu
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I schwach und ohnmächtig fühlen, dem Diktat des

Arztes energisch entgegenzutreten; noch
schwieriger, wenn das Bewusstsein gestört ist.
Hier ist es sehr wichtig, dass den Patienten Ver-
fügungen angeboten werden. Sie müssen als im
voraus niedergelegter und durch Zeugen doku-
mentierter Wille von den Ärzten respektiert wer-
den. Nun gibt es Ärzte und Juristen, die den Pa-

tientenverfügungen kein bindendes «Muss» zu-
gestehen wollen. Es geht jedoch heute nicht mehr
an, die Patientenverfügungen, die bei EXIT üb-
rigens jedes Jahr durch die Erneuerung des Mit-
gliederausweises aktualisiert werden, nur als un-
verbindliches Indiz zu werten. Dem Arzt kommt
auch so ein unter Umständen äusserst schwieri-

ger Entscheid zu: Er stellt die Diagnose und Pro-
gnose und folgert daraus, ob die in der Patien-
tenverfügung angeführten Kriterien erfüllt sind
oder nicht.

Eine Alternative zur Patientenverfügung

Patientenverfügungen und Freitodhilfe stehen
bei EXIT ganz im Brennpunkt. Das ist verstand-
lieh und hat seine Notwendigkeit. Ich möchte
aber zeigen, dass insbesondere zur Freitodhilfe
eine Alternative möglich ist. Diese umfasst fol-
gende Punkte:

Sterbekliniken

Ich betrachte es als einen Wunschträum, dass in
unseren modernen Spitalgrossfabriken ein Ster-
ben in Geborgenheit und Würde möglich wird.
In den angelsächsischen Ländern gibt es längst
eine Alternative, die sogenannten Hospize. AI-
lein in London existieren heute Hunderte. Ein
Hospiz für Sterbende ist etwas ganz anderes als
eine Klinik. Die sterbenskranken Patienten
kommen hierher mit ihrer Diagnose. Im Hospiz
wird gepflegt und betreut, aber nicht diagnosti-
ziert und behandelt. Dafür hat das Personal viel
Zeit und erfüllt nach Möglichkeit die Wünsche
der Patienten.
Noch gibt es in der Schweiz und in Kontinental-
europa kein Sterbehospiz, und die praktische
Ausführung ist nicht einfach; denn die angel-
sächsischen Hospize werden in erster Linie ge-
baut und erhalten durch private Spenden und le-
ben von viel freiwilliger, unbezahlter Hilfe. Ich
bin froh, dass der Hospiz-Gedanke zu den Fern-
zielen von EXIT gehört.
Abgesehen von den Sterbehospizen kann das
Sterben vermehrt vom Spital nach Hause verlegt
werden. Dies ist eigentlich nur aus sozialen

Gründen unmöglich, wenn Hausärzte, Gemein-
deschwestern und Angehörige nicht für die nöti-
ge Grundpflege sorgen können.

Schmerzbekämpfung

Sowohl im Sterbehospiz wie beim Sterben zu-
hause - erst recht gälte dies auch für das Sterben
im Spital - ist von grösster praktischer Wichtig-
keit die richtige Schmerzbekämpfung. Es darf
nicht vorkommen, dass Menschen unter grossen
Schmerzen und schlimmen Qualen sterben müs-
sen. Die genannten Hospize sind auf die
Schmerzlinderung bei unheilbaren und tödli-
chen Krankheiten spezialisiert. Dr. Lamerton,
London, eine ärztliche Kapazität für Schmerz-
bekämpfung bei Sterbenden, formuliert sehr

prägnant: «Das Ziel der medizinischen Behand-
lung eines sterbenden Patienten ist die Sym-
ptom-Erleichterung und nicht die Unsterblich-
keit.»
Die richtige Behandlung der Schmerzen eines
dem Sterben nahen Patienten besteht nicht dar-
in, jeweils Morphin zu verabreichen, wenn
Schmerzen auftreten. Die Hospiz-Ärzte lehren
uns ein ganz anderes Prinzip:
a) Morphin-Abgabe etwa alle vier Stunden, be-

vor Schmerzen auftreten.
b) Morphin-Abgabe möglichst durch den

Mund, sonst rektal; nicht spritzen.
c) Die exakte Dosierung und Zeitabfolge ist in-

dividuell zu bestimmen (pain control).
Auf diese Weise erfolgt all das nicht, was unsere
Ärzte immer noch befürchten: Süchtigkeit, Do-
sissteigerung, Dahindösen. Dafür sind die Ster-
benden praktisch schmerzfrei bei Bewusstsein;
sie können ihr Sterben bewusst gestalten.
Auch andere qualvolle Symptome, wie Atemnot,
Erbrechen, können wirksam medikamentös ge-
lindert werden. Es wäre dringend zu wünschen,
dass die Erkenntnisse dieser angelsächsischen
Kollegen bald Allgemeinwissen unserer Ärzte
würden. Wieviel unnötiges Leid könnte damit
verhindert oder gelindert werden

Sterbebegleitung

Viel spricht man heute von der Sterbebegleitung.
Einerseits ist es erfreulich, wenn man das Mit-
menschliche entdeckt und fördert, anderseits
muss man nüchtern bleiben. Alle noch so gut ge-
meinte Sterbebegleitung nützt wenig, wenn die
passive Sterbehilfe unterbleibt und die genannte
medikamentöse Leidlinderung ungenügend
funktioniert. Es ist wie mit den Hungernden und
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Operafionsteam an der Arbeit - o/t werden ûïngri/'è
von 7bc?/cra«/ce« abge/ehnt. Whid- Fideothek

Armen: Gebt ihnen zuerst einmal genügend zu
essen und zu trinken, dann könnt ihr an die Ver-
mittlung von Kultur oder auch Seelsorge den-
ken.
Erst wenn diese Voraussetzungen vollumfäng-
lieh erfüllt sind, dürfen und müssen dann auch
mitmenschliche Sterbehilfen als Sterbebeglei-
tung zum Zuge kommen. Ich habe dazu nicht viel
zu sagen, denn schon zu viele grosse Worte sind
zu diesem Thema geschrieben und gesprochen
worden. Wichtig ist die Haltung, die aus der Lie-
be geboren sein muss. Es ist eine Haltung, die die
eigene Ohnmacht in der Gegenwart des Sterben-
den aushält und auf sich nimmt. Es ist eine Hai-
tung des Mitfühlens, Dabeiseins und Miterle-
bens, Zuhörens. Sterbebegleitung ist ebenso eine
nichtsprachliche Kommunikation wie eine
sprachliche Kommunikation. Und ebenfalls sehr
wichtig: Stets soll der Sterbende bestimmen, von
wem er begleitet werden möchte, ob von Ver-
wandten, Freunden oder jemandem vom Perso-
nah

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod

Es gibt eine entscheidende Voraussetzung, dieje-
der erfüllen muss, wenn er wirkliche Sterbehilfe
leisten und dem Sterbenden beistehen will. Es ist
dies die Auseinandersetzung mit dem eigenen
Tod.

Es genügt nämlich nicht, sich möglichst gut in
den Sterbenden einfühlen zu wollen. Alles Wis-
sen um die Psychologie des Sterbenden, so hilf-
reich sie sein mag, und alle Techniken der Ster-

bebegleitung sind leere Hülsen, wenn sich der

Begleiter nicht ganz konkret mit denselben Ge-

fühlen, wie sie der Sterbende hat (Unsicherheit,
Angst, Wut, Trotz, Traurigkeit, Resignation und
Vereinsamung, Ohnmacht), konfrontiert. Wenn
er sich abzuschirmen versucht - wie ein Arzt, der
das Sterbezimmer nur notfalls und nach Mög-
lichkeit überhaupt nicht betritt -, wenn er der
aufkeimenden Angst vor dem eigenen Tod aus-
weicht, sie verdrängt oder überspielt, taugt er

nicht für die Begleitung eines Sterbenden. Die
herausfordernde Konfrontation geschieht erst in

der Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass

ich, der Pflegende, der Begleitende, auch sterbe;
es ist ja nur eine Frage der Zeit. Dazu hilft nicht
nur die Konfrontation am Sterbebett, sondern,
dass das eigene Sterben uns im Leben immer
wieder einmal bewusst wird und wir der Konfron-
tation nicht ausweichen. Ich meine damit nicht
nur das Bewusstwerden des eigenen physischen
Todes. Wir begegnen Sterben und Tod Schritt
auf Schritt auch in anderer Form in unserem Le-
ben: das Sterben eines Wunsches, das Sterben
einer Hoffnung, das Sterben einer Beziehung,
das Sterben einer Liebe. Es gilt Abschied zu neh-

men, sich zu trennen, zu trauern. Doch Sterben
und Tod sind nicht die letzten Worte, weder im
seelischen noch im physischen Bereich. Mit die-

ser persönlichen Überzeugung schliesse ich mei-

ne Ausführungen zur Sterbehilfe.

Dr. med. /ürg IFunder/i, Zwn'c/î

Dieser Lex/ entstammt der Broschüre mit dem

eingangs erwähnten Die/. Der Awior hat die vor
der Redaktion gekürzte Fassung genehmigt. PFir

danken ihm und der Vereinigung FV7T /ür die

Abdruckser/aubnis. d/ier der FVdd'-A usweis:

Gültig bis Ende:

Platz fUr
JAHRESMARKE

Auf der InnenserfëTneine amtlich be-

glaubigte PATIENTENVERFÜGUNG

M nmaa (DeutscheSchweiz)

In I I Vereinigung für humanes Sterben
Im I I Geschäftsstelle: Zwinglistr. 14. 2540Grenchen

MITGLIEDERAUSWEIS N5

22



Erfahrungen und
Gedanken eines
Spitalpfarrers

In diesem Artikel möchte ich mich mit der Orga-
nisation EXIT auseinandersetzen. EXIT nennt
sich eine freie Vereinigung für humanes Sterben.
Die Tatsache einer solchen Organisation ist an
sich anerkennenswert. Dass sie entstehen konnte
oder entstehen musste, gibt mir allerdings zu
Sorge Anlass. Eine Organisation, die sich um hu-
manes Sterben bemüht, kann ja nur auf dem
Hintergrund einer Gesellschaft entstehen, die
das Sterben ein Stück weit unmenschlich ge-
macht hat. Es ist kein gutes Zeugnis, das wir uns
mit der Tatsache dieser Organisation als Gesell-
schaft ausstellen müssen. Bis in die Moderne
hinein gehörte der Tod zum Leben und die Vor-
bereitung auf das Sterben zur Regel. Die
Existenz von über hundert Sterbebüchern der
Goethezeit (z.B. mit dem Titel «Anleitung zu
einem seligen Sterben») legt dafür ein beredtes
Zeugnis ab. Die Tatsache ist nicht zu leugnen,
dass es heute Beispiele gibt, dass das Sterben auf
unwürdige Weise geschieht. Es muss wieder
Aufgabe eines jeden einzelnen Gliedes unserer
Gesellschaft werden, dafür zu sorgen, dass Ster-
ben etwas Menschliches ist. Viel zu sehr sind wir
Menschen des 20. Jahrhunderts noch vom
Rausch der Machbarkeit beseelt, als dass wir so
bescheiden würden, uns auch mit unserer End-
lichkeit zu beschäftigen. Das Gebet «Herr, lehre
mich bedenken, dass ich sterben muss» ist wich-
tig. Ohne Zweifel trägt nun auch die Organisa-
tion EXIT dazu bei, dass dieses Thema in der
breiten Öffentlichkeit mehr und mehr bespro-
chen wird. EXIT nimmt die Realität von verun-
sicherten Menschen sehr ernst.
In den folgenden Abschnitten formuliere ich vier
Grundfragen (für mehr ist nicht der Raum).

Leidvolle Erfahrung wird verdrängt - und
positive Erfahrung verunmöglicht
Die Lektüre der Unterlagen von EXIT hat in mir
den Verdacht aufkommen lassen, dass es darum
geht, leidvolle und schwere Erfahrungen mög-
liehst zu ersparen, Leid zu verkürzen. Leid min-
dern ist ohne Zweifel eine unserer grossen Auf-
gaben als Menschen, doch - soll dieser Schritt

«TU/- verjprecbe« unseren Rat/'enten, sie /rei von
Schmerzen zu Äo/ien und nic/îi einsam sterben zw /as-

sen.» (7/ospiz in JEisconsin, U&4J ToioM. JFarsbaw

weitergehen? Dr. Rolf Sigg schreibt in seinem

Begleitbrief, dass das Schicksal seines besten
Freundes, der über eineinhalb Jahre hinaus
qualvoll gelitten hat, ihn verpflichte. Er fügt hin-
zu, dass er ein solches Ende des Lebens sich und
anderen ersparen muss. Diese Bemerkung hat
mich besonders stutzig gemacht. Gewiss habe
ich schon an unzählig vielen Betten von Men-
sehen gestanden, die sehr gelitten haben. Ober-
flächlich betrachtet, war ihr Leiden sinnlos.
Doch schon mit etwas Distanz betrachtet, konn-
te ich dem Urteil «sinnlos» nicht mehr zustim-
men. Viele Menschen hangen am Leben. Sie sind
bis ins hohe Alter kaum bereit, das Leben aus
den Händen zu geben. Erst die tiefen Erschütte-

rungen von Krankheit bringen sie dazu, sich vom
Leben langsam zu lösen. Dieser Loslösungspro-
zess vom Leben ist wichtig. Eine schwere Krank-
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heit drängt uns, unser Leben langsam hinter uns
zu lassen, uns zu verabschieden von Liebem und
Leidem. Sie drängt uns dazu, Unvergebenes ab-
zulegen und unklare Beziehungen zu bereinigen:
für den Betroffenen und die Angehörigen wich-
tig! Wenn es ans Sterben geht, dann ist es not-
wendig, dass wir einander gehen lassen können.
Wieviel Trauer- und Abschiedsarbeit wurde
nicht geleistet! Ich kann beobachten, dass für
viele Menschen, die jemanden hergeben müssen,
so viel nicht bereinigt und nicht besprochen ist.
Gewiss, die Krankheit erinnert uns auf unerbitt-
liehe und harte Weise an die Endlichkeit unseres
Lebens. Sie macht uns durch Qualen und
Schmerzen deutlich, dass wir hinfällig und zer-
brechhch sind. Wir können heute nirgends mehr
lernen, dass wir endlich und sterblich sind.
Schwere Krankheit ist vielleicht die einzige
Möglichkeit dazu. Ich habe den Eindruck, dass

die Ziele von EXIT gerade in die Gegenrichtung
zielen. EXIT will die Grenzerfahrungen des Lei-
dens vermeiden helfen. EXIT bringt uns damit
um etwas eminent Menschliches. Wir werden
damit noch einmal von der Tatsache wegge-
drängt, dass unser Sterben zum Leben gehört.
Mir scheint verhängnisvoll, dass durch das Ver-
meiden von Leiden und Qual auch die Erfahrung
von Gott unmöglich wird. Was meine ich damit?
Ich denke an die zahllosen Stunden, die ich an
Betten von schwerkranken Menschen verbracht
habe. Hilflosigkeit und Elend standen quälend
im Raum. Sie liessen nur wenig Worte zu. Be-
troffenheit war das einzig Angemessene. In allen
diesen Begegnungen hat sich aber eine neue Di-
mension aufgetan. Wenn ich meine eigene Hilf-
losigkeit, meine eigene Kraftlosigkeit gegenüber
dem Elend und der Not des Kranken ausdrückte,
dann war es, als würde sich eine neue Dimension
eröffnen: nämlich, dass ich in aller Hilflosigkeit
dennoch von Gott umgeben und getragen bin.
Beim Eingeständnis meiner eigenen Hilflosigkeit
habe ich erlebt, dass ich meine Not in die Hand
eines Höheren und eines Grösseren lege. Ich
habe meine Not nicht nur von mir gegeben, son-
dem ich habe erfahren, dass sie mir jemand ab-

genommen hat. Ich denke mit grosser Bewegt-
heit daran zurück, wie ich einmal betroffen und
traurig am Sterbebett einer jüngeren Frau stand.
In mir drin betete ich darum: «Herr, hilf mir,
schenke mir ein gutes Wort.» Ich habe dann an
meinem inneren Ohr ein tröstliches Psalmwort
gehört. Am Tag danach stellte sich beim Ge-
spräch mit dem verwitweten Mann heraus, dass

dieses Psalmwort der Text der Trauansprache
dieses Ehepaares war. So war der Abschied von
dieser Frau nicht nur ein schmerzliches Erlebnis,
sondern gleichzeitig das Erlebnis eines wunder-
baren Trostes. Und ich frage, wollen wir uns
darum bringen? Wollen wir nicht vielmehr da-
nach suchen?! Vielleicht fehlt uns so oft der

Trost, weil wir das Leid gar nicht mehr richtig er-
fahren wollen und können.
Es hat immer zu den vornehmen Aufgaben der

Kirche gehört, Menschen in schweren Erfahrun-
gen zu begleiten. Und es ist gewiss notwendig,
dass wir im Wortlaut diese einzelnen Bibelworte
wieder neu hören. Jesus ermutigt uns zum «Wei-

nen mit dem Weinenden». Er gibt uns nicht ein-
fach den Auftrag, dafür zu sorgen, dass das Wei-
nen abgestellt und unnötig gemacht wird, son-
dem er erteilt uns den noch grösseren und
schwierigeren Auftrag, mit jemandem das Leid,
die Tränen, die Bodenlosigkeit zu ertragen! Er

legt uns einen Weg von beispielloser Mensch-
lichkeit vor.

Niemand ist so «eindeutig»

Die Erfahrungen mit vielen Menschen, die den
Suizid versucht haben, haben mir nahegebracht,
dass ihre Tötungsabsicht nicht nur eindeutig
war. Wie oft habe ich es erlebt, dass schwerkran-
ke Menschen den Arzt baten, keine kurative
Therapie mehr anzuwenden. Der Arzt hat ihrer
Bitte Folge geleistet, doch schon kurze Zeit da-
nach haben es sich die Betreffenden wieder an-
ders überlegt. Ich stelle fest, dass solche Ent-
scheide zu sehr von einem berechnenden Intel-
lekt ausgehen, doch die Frage bleibt offen,
macht das Herz auch mit? Unsere Gefühle sind
meistens nicht so kühl wie Überlegungen. Und
doch sind Gefühle sehr real, ein Teil unserer
Existenz. Aus der Distanz des Gesunden heraus
ist es einfach, kühl zu überlegen und zu entschei-
den. Doch wenn ich mit dem wirklichen Sterben
konfrontiert bin, dann sehen die Dinge doch an-
ders aus. Eine solche Situation kann niemand im
voraus einschätzen! Wir versuchen alles, was das

Menschsein betrifft, durch unsem Intellekt in
den Griff zu bekommen. Unsere Gefühle halten
wir für eine «quantité négligeable». Die Frage
bleibt offen, ob durch eine papierene Verfügung
die Gefühle eines Menschen abgedeckt sind.

Ich kann mich nicht wappnen für eine Angst von

morgen
In der Bergpredigt sagt uns Jesus, es sei genug,
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dass jeder Tag seine eigene Sorge habe. Wenn Sie

auf den genauen Textlaut achten, dann stellt Je-

sus nicht unser menschliches Sorgen als etwas
Unmögliches hin. Jesus sagt es sehr differen-
ziert: Er sagt uns, dass es genug sei, dass jeder
Tag sezne Sorge habe. Jesus will nicht, dass wir
uns im voraus für eine Sache sorgen. Er will uns

sagen, dass es dann noch reicht, wenn der Tag
mit seiner Sorge da ist. Ich habe den Eindruck
bekommen, dass die Patientenverfügung, wie
EXIT sie vorschlägt, so etwas ist wie eine Sorge
für das Morgen. Wer von uns weiss denn schon,
wie er sterben wird? Warum mir Sorgen und Ge-
danken machen für eine Sache, die möglicher-
weise ganz anders eintreffen wird, als ich es mir
denke? Ich habe den Eindruck, dass Sie, verehrte
Leser, viel bessere Möglichkeiten haben, sich für
die Zukunft vorzubereiten, als ein Papier zu un-
terschreiben. Ganz im Vordergrund steht dabei
der Weg des Vertrauens. Menschen, die ihre ei-

genen Gefühle, ihr Herz, ihre Empfindungen
ernst nehmen und mit ihnen leben, üben das

Vertrauen. Solchermassen sich selber kennen-

lernen, auf seine eigene emotionale Kraft ab-

stützen, ist eine viel bessere Sache, als sich einem

Papier anzuvertrauen. Eine solche Seinsweise

füllt und beglückt ihre Existenz. Denn es kommt
dazu, dass Menschen, die in sich selber und in

Gott Vertrauen haben, auch vertrauenswürdige
Menschen als Begleiter finden. Ist nicht solches

Tun mehr wert als die Absicherung mit Papie-
ren? Und wäre nicht gerade solches Sein und
Handeln die entscheidende Voraussetzung zum
Sterben? Zum Sterben brauchen wir innere Ge-

lassenheit, Ruhe und Vertrauen. Mich einlassen

auf meine eigenen Gefühle ist die beste Vorbe-

reitung auf das Sterben.

Offene Fragen

Das Angebot von EXIT für ein humaneres Ster-

ben ist bloss ein Angebot auf das äussere Forma-
le des Sterbens: Ich bin eigentlich erstaunt dar-

über, dass das innere Sterben bei EXIT so wenig
ins Gewicht fällt. Wo bleibt denn da die Weisheit
der früheren Generationen, die mit der Vielfalt
ihrer Sterbebücher für ein weises und seliges

Sterben Anleitung gegeben haben? Oder eine

andere Frage: Gewiss fordert EXIT die söge-

nannte Sterbebegleitung. Doch was ist sie? Sie

besteht in zusätzlicher Zuwendung zum Ster-

benden während einiger Nächte vielleicht kurz

vor seinem Tod. Doch für so viele Menschen

geht das Sterben viel länger als nur einige Tage.

HERNE

Kreislaufbeschwerden?
Schwindelgefühl? Vergesslichkeit?

Abgespanntheit? - Da hilft

Arterosan

die bewährte Heilpflanzenkombination.

Knoblauch
Weissdorn
Baldrian
Melisse
In
und
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«F>mMhgM«g gebe« ««</ Pe/standgewähre«. »

Fo/o M //o/er, SPÄ"

Für manche bedeutet es qualvolle Monate und
Jahre in einem Pflegeheim. Wo bleiben denn da
die Bemühungen? Hätten wir nicht dort eine viel
grössere Lücke zu füllen, um Menschen, die sich
in der Abstellsituation fühlen, Ermutigung zu
geben und Beistand zu gewähren? An dieser
Stelle scheint mir überhaupt die heutige Diskus-
sion um die Sterbebegleitung zu kranken. Unter
Sterben verstehen wir einige Stunden oder einige
Tage vor dem Ableben. Für das unabsehbare
Heer von kranken und schwachen Menschen in
den Pflegeheimen aber bedeutet das Sterben
einen langen und schwierigen Prozess. Für die-
sen scheinen sich nur wenige zu interessieren.
Beim Stichwort «Sterbebegleitung», da rennen
die Journalisten, doch das Pflegeheim bleibt von
der Öffentlichkeit fast völlig vergessen.
Viele offene Fragen habe ich natürlich auch an
die begrifflichen Definitionen, die EXIT voll-
zieht. Was meint EXIT mit urteilsunfähigen Pa-
tienten? Macht EXIT die Gleichung, dass ur-
teilsfähige Menschen auch bereits Menschen
sind, die sich den Tod wünschen? Ähnlich pro-
blematisch scheint mir auch die Verwendung des

Wortes «Depression» : EXIT verlangt von seinen
Mitgliedern, dass sie in den letzten zwei Jahren
vor dem Beitritt nicht in Behandlung wegen De-
pressionen waren. Doch was will das schon heis-
sen? Eine Depression kann durchaus länger als
zwei Jahre zurückliegen. Auch machen wir die

Beobachtung, dass Menschen eher im Laufe
ihrer Krankheit in depressive Zustände geraten.
Wird dann etwa die Verfügung aufgehoben?
Oder: Noch ist es so, dass laut Richtlinien für die
Sterbehilfe der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften von 1976 ein
Arzt nicht einfach tel quel verpflichtet werden
kann, sich an eine Patientenverfügung zu halten,
sondern immerhin noch nach seinem eigenen
besten Wissen und Gewissen zu befinden hat. Er
gilt als Sachwahrer der möglichen Interessen des

Patienten. Das kann heissen, dass der Arzt auch
anders als die Verfügung entscheidet.
Sie sehen also, dass ich meine Schwergewichte an
andern Stellen setze als EXIT. Für mich würde es

mehr bedeuten, wenn sich die Bemühungen um
Menschen in Pflege- und Altersheimen verviel-
fachen würden. Zum andern möchte ich wün-
sehen, dass sich die Anstrengungen mehren, die
darauf abzielen, dass der einzelne Mensch einen
neuen Zugang zu seiner Existenz und zur Tatsa-
che seiner Endlichkeit gewinnt. Aus diesen
Gründen heraus kann ich die Unterstützung von
EXIT nur sehr bedingt gutheissen.

K/ums Fö'/Zmm

/-<?/ P/arrer am A"a«/o«.s.vp/?a/ Rade«

t/nsere neue /Leserumfrage

Patiententestament
ja oder nein?
Auf den Seiten 14-27 finden Sie die Beiträge
der Fachleute zu diesem heiklen Thema. Wir
wissen, dass viele gläubige Katholiken und
Protestanten, aber auch Juden und Muslime,
jede menschliche Massnahme zur Beendi-

gung des Lebens (auch des ungeborenen) ab-
lehnen. «Ausharren bis zum bitteren Ende»,
schrieb dazu lie. iur. F. Chanson. Wir fragen
Sie nun, wie Sie sich persönlich zu dieser
schwierigen Frage stellen. Bitte wiederholen
Sie nicht einfach die Gedanken unserer drei
Experten, sondern formulieren Sie Ihre eige-
ne Meinung. Besonders hilfreich wären wohl
Beobachtungen oder Erfahrungen aus Ihrem
Umkreis.

Einsendeschluss: 26. Februar 1985

Umfang: max. 30 Zeilen
Honoriert werden die abgedruckten Beiträge.
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